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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass zusätzlich zu nationalen Mitteln ebenfalls Mittel aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Kohäsionsfonds und den
Strukturfonds unter anderem dazu genutzt werden müssen, die Umsetzung der EU-
Rechtsvorschriften über erneuerbare Energie und Energieeffizienz rascher voranzutreiben; 
plädiert daher dafür, dass lokale und regionale Gebietskörperschaften Energie- und 
Ressourceneffizienz, langfristige kosteneffiziente Entwicklungsstrategien und eine 
„grüne“ Wirtschaft auf der Grundlage nachhaltigerer Produktions- und Konsummuster 
fördern;

2. weist darauf hin, dass die Regionen insbesondere mithilfe einer Unterstützung für 
energieeffiziente Gebäuderenovierung besser in der Lage sein dürften, die 
Kohlendioxidemissionen zu senken, vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen und die 
Heizkostenrechnungen für die Verbraucher zu reduzieren;

3. stellt fest, dass sich lokale und regionale Gebietskörperschaften in Industriegebieten bei 
der Finanzierung von Energie- und Infrastrukturvorhaben zur Förderung von Innovation, 
Forschung und Entwicklung bemühen sollten, Synergien zwischen nationalen öffentlichen 
Mitteln und EU-Mitteln einerseits und privaten Investitionen andererseits zu nutzen; ist 
der Auffassung, dass mehr öffentliche und private Investitionen in die „grüne“ Agenda in 
Industriegebieten im Wege ökologischer Innovationen, umweltfreundlicher Technologien, 
erneuerbarer Energien und der Entwicklung des Marktes für umweltfreundliche 
Erzeugnisse und Dienste Beschäftigung und Wachstum bewirken könnten; stellt fest, dass 
die EU alle ihr auf europäischer Ebene zur Verfügung stehenden politischen Maßnahmen 
und Instrumente, wie zum Beispiel den Binnenmarkt, die Umwelt- und Klimapolitik, 
Forschung und Innovation, die Handels- und Wettbewerbspolitik und die Entwicklung der 
KMU zur Förderung der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze mobilisieren muss, damit 
es die künftigen gesellschaftlichen Herausforderungen bewältigen kann;

4. weist darauf hin, dass eine Umstrukturierung von Industriegebieten zwar kostenaufwändig 
ist, dies jedoch so weit wie möglich haushaltsneutral erfolgen sollte, d.h. indem vor allem 
bereits vorhandene Mittel und Unterstützungsmechanismen eingesetzt werden;

5. stellt fest, dass es vielen Industriegebieten gelungen ist, so genannte „grüne“ Arbeitsplätze 
zu schaffen, indem in nachhaltigen Branchen tätige Großunternehmen finanzielle Anreize 
erhalten haben, ihren Betrieb zu verlagern oder den Standort zu erhalten; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, den örtlichen Behörden nach wie vor zu gestatten, 
Großunternehmen staatliche Beihilfen zu gewähren, und diese Option in den Leitlinien für 
staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung für den Zeitraum 2014-2020 nicht zu 
streichen;

6. weist mit Nachdruck darauf hin, dass dadurch, dass der Mehrwert aller 
Bevölkerungsgruppen in den Vordergrund gestellt wird, Strategien entsprechend 
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angepasst und verbessert werden können, sodass jede Gruppe als Quelle für Innovation 
und Wachstum gefördert werden kann und gesellschaftliche Herausforderungen bewältigt 
werden können; ist der Auffassung, dass jede regionale Strategie für Industriegebiete, die 
Alters- und Geschlechtsunterschieden nicht Rechnung trägt, dazu führen könnte, dass 
Geschäftsmöglichkeiten nicht wahrgenommen werden können;

7. weist mit Nachdruck darauf hin, dass Maßnahmen zum Schutz von Boden, Wasser, 
Luftqualität sowie zum Erhalt der regionalen und lokalen biologischen Vielfalt und der 
natürlichen Ressourcen und zur Sanierung von Boden und Wasser Kernpunkt der 
Strategien für Industriegebiete sein sollten, damit keine umweltschädlichen Stoffe mehr in 
die Umwelt gelangen; weist mit Nachdruck darauf hin, dass im Rahmen der regionalen 
Strategien daher Maßnahmen in Erwägung gezogen werden sollten, mit denen die Ziele 
der Rahmenrichtlinie über Abfälle, der Wasserrahmenrichtlinie und der Richtlinie über die 
Luftqualität gefördert werden; ist der Auffassung, dass dabei die Umgebung und die 
Umwelt physisch erhalten und geschützt werden müssen und gleichzeitig angestrebt 
werden sollte, diese ökologisch effizienter und nachhaltiger zu gestalten;

8. hält es für wichtig, dass bei den Strategien für Industriegebiete in Bezug auf mögliche 
nachhaltige Verkehrsträger zu und aus diesen Gebieten ein integrierter 
schwerpunktmäßiger Ansatz verfolgt wird, auch was Rohstoffe und Waren und 
Arbeitnehmer sowie die notwendigen vorhandenen oder geplanten Infrastrukturen betrifft, 
und dass ein solcher schwerpunktmäßiger Ansatz dazu beitragen kann, die 
Umweltbelastung in Industriegebieten und in städtischen Gebieten zu verringern, und dass 
gewährleistet wird, dass die Bedürfnisse der Kommunen befriedigt werden und 
gleichzeitig die natürlichen Ressourcen und das Kapital erhalten bleiben und ein positiver 
Beitrag zur menschlichen Gesundheit geleistet wird;

9. ist der Auffassung, dass es darauf ankommt, bewährte Verfahren für den 
Binnenschiffsverkehr, den Seeverkehr, den Eisenbahnverkehr und intelligente 
Verteilerzentren und –netze verstärkt zu berücksichtigen und zu fördern, um so die 
Umwelt in regionalen Industriegebieten zu verbessern;

10. hebt hervor, dass es wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten die SEVESO III-Richtlinie 
effektiv umsetzen, damit gewährleistet ist, dass mögliche Risiken für Bürger, die in der 
Nähe von Industriegebieten leben, auf ein Mindestmaß beschränkt werden, und dass die 
Bürger angemessen über mögliche Risiken informiert werden und dass sie verstärkt an 
Entscheidungen zur Flächennutzungsplanung beteiligt werden, damit diese Beschlüsse 
nachhaltiger werden und potenzielle Zielkonflikte zwischen den sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Zielen und Bedürfnissen minimiert werden; fordert, sich darüber 
auszutauschen, welche Verfahren sich bewährt haben, was die Frage betrifft, wie 
Industrie- und Wohngebiete in dieser Hinsicht am besten getrennt werden können; plädiert 
schließlich dafür, den regionalen Gebietskörperschaften nahezulegen – wie in den EU-
Rechtvorschriften vorgesehen – , diese Strategien in Zusammenarbeit mit den Gruppen 
und Organisationen, die die Bürger vertreten, auszuarbeiten, damit diese durchweg und in 
jeder Phase als vollwertige Partner an den Entscheidungen beteiligt werden, im Rahmen 
eines Reformprozesses, an dem die Öffentlichkeit partizipiert;

11. stellt fest, dass viele ehemalige und veraltete Industriegebiete erhebliche Möglichkeiten 
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für eine bessere Energieeffizienz bieten, wenn dort moderne Technologien und 
Baunormen eingesetzt werden, und dass dies sowohl der Wirtschaft in diesen Regionen 
als auch der Umwelt zugute kommen wird;

12. weist auf die Möglichkeit hin, durch den Verkauf ehemaliger Industrieflächen an 
attraktiven Standorten, d.h. in Hafengebieten oder an Flussufern Mittel für „grüne“ 
Investitionen zu beschaffen, und weist darauf hin, dass dadurch der Bedarf an öffentlichen 
Mitteln reduziert werden kann;
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